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Merkblatt für unselbständig erwerbstätige EU/EFTA-Staatsangehörige mit 
meldepflichtigem Stellenantritt bei Schweizer Arbeitgebenden im Erotikbereich 
 
Wer ist meldepflichtig 
Für unselbständig erwerbstätige EU/EFTA-Staatsangehörige besteht eine Meldepflicht, wenn der 
Arbeitseinsatz mit Stellenantritt bei einem Schweizer Arbeitgebenden nicht länger als insgesamt 90 
Arbeitstage pro Kalenderjahr oder nicht länger als drei Monate dauert. In der Schweiz ist weder ein 
Wohnsitz noch eine Anmeldung bei einer Einwohnerkontrolle nötig. 
 
Hinweis: 
Dauert ein Arbeitseinsatz mit Stellenantritt länger als 90 Arbeitstage pro Kalenderjahr oder länger als 
drei Monate, wird vorgängig eine Bewilligung benötigt. 
 
Basisvoraussetzungen Erotikgewerbe: 

 

 Mindestens 18 Jahre alt 

 Staatsangehörigkeit EU/EFTA  

 
Wie berechnen sich die 90 Arbeitstage pro Kalenderjahr bzw. die drei Monate? 
Die 90 Arbeitstage pro Kalenderjahr bzw. die drei Monate berechnen sich pro angestellte Person und 
nicht pro Arbeitgeberin bzw. Arbeitgeber. Schweizer Arbeitgebende können also mehrere 
Arbeitnehmende gleichzeitig je bis insgesamt 90 Arbeitstage pro Kalenderjahr bzw. je bis drei Monate 
im Meldeverfahren anstellen. Der jeweilige Arbeitseinsatz der Arbeitnehmenden kann am Stück oder 
unterbrochen geleistet werden. 
 
Welche Meldefrist ist einzuhalten und wie hat die Meldung zu erfolgen? 
Besteht eine Meldepflicht, hat die Meldung durch die Schweizer Arbeitgebenden spätestens am Tag 
vor Beginn der Tätigkeit zu erfolgen.  
 
Die Meldung kann online erfolgen (kostenlos); direkter Link zur Anmeldung: 
https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/login.do?lang=de 
 
Nach erfolgter Online-Meldung wird eine kostenlose Online-Meldebestätigung oder -ablehnung 
zuhanden des Arbeitgebenden ausgestellt. Das Online-Meldeverfahren ist auch bei einmaligen 
Arbeitseinsätzen das Normalverfahren. 
 
Auf die Vollständigkeit folgender Angaben auf dem Meldeformular ist besonders zu achten: 
 
- Name, Vorname, Staatsangehörigkeit, Geschlecht und Geburtsdatum der Arbeitnehmenden 
- Datum des Arbeitsbeginns und Dauer der Arbeit 
- Art der auszuführenden Arbeiten 
- Detaillierte Beschreibung der in der Schweiz ausgeübten Tätigkeit 
- Funktion der Arbeitnehmenden 
- Genaue Ortsangabe, wo die Arbeitnehmenden beschäftigt werden  
 
 
 
Hinweis: 
Eine Meldung per Post ist nur ausnahmsweise zulässig. In diesen Fällen steht das Meldeformular im 
Onlineschalter zur Verfügung. Eine per Post ausgestellte Meldebestätigung oder -ablehnung ist 
kostenpflichtig. Eine Meldung per E-Mail ist nicht zulässig. 
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Wie kann eine bereits erfolgte Meldung korrigiert werden? 
 
Ergeben sich nach erfolgter Online-Meldung Änderungen in Bezug auf die Einsatztage, können  Sie 
dies per E-Mail mitteilen: arbeitsinspektorat@gl.ch. 
 
Rückwirkende Gutschriften für nicht gebrauchte Tage bei Verkürzung des Einsatzes können 
mangels Überprüfbarkeit grundsätzlich nicht erteilt werden. 
 
Alle anderen Änderungen nach bereits erfolgter Online-Meldung (z.B. andere Arbeitnehmende) sind 
wiederum zwingend online zu melden. Im Weiteren ist in der Rubrik „Bemerkungen“ unter Angabe der 
erhaltenen Meldungsnummer darauf hinzuweisen, dass diese Meldung die vorherige Meldung ersetzt 
oder ergänzt. Insbesondere ist anzugeben, wenn eine bereits gemeldete Person durch eine neue 
ersetzt wird. Erfolgte die Meldung ausnahmsweise per Post oder Fax, sind die Änderungen ebenfalls 
auf diesem Weg unverzüglich der für den Arbeitsort zuständigen kantonalen Behörde zu melden. 
 
Kontakt: 
 
Staatssekretariat für Migration (SEM) Wirtschaft und Arbeit 
Quellenweg 6 Inspektorat Arbeitsmarkt  
3003 Bern-Wabern Zwinglistrasse 6 
ww.sem.admin.ch 8750 Glarus 
  www.gl.ch 
  arbeitsinspektorat@gl.ch 
   Tel. +41 55 646 66 92 
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